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Flächennutzungsplan Stadt Blumberg 2005:  


Punktuelle Änderung im Bereich des Bebauungsplans „Feldbergblick“ 


Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 


Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat am 09. Oktober 2025 in öffentlicher Sitzung den 


Entwurf für eine punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Blumberg im 


Bereich des Bebauungsplans „Feldbergblick“ gebilligt und beschlossen die Beteiligung der 


Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 


Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 3,8 ha und entspricht dem Geltungsbereich des 


aufzustellenden Bebauungsplans „Feldbergblick“. Im Rahmen der FNP-Änderung wird eine 


ca. 0,29 ha große Wohnbaufläche in eine gemischte Baufläche geändert. Des Weiteren eine 


ca. 0,73 ha große gemischte Baufläche in eine gewerbliche Baufläche. Der tatsächliche 


Änderungsbereich beläuft sich daher lediglich auf ca. 1 ha. 


Für den Planbereich ist der Lageplan mit der Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs 


des Büros Fritz & Grossmann Umweltplanung GmbH, Balingen, vom 02.10.2025 maßgebend. 


Dieser ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 


Ziele und Zwecke der Planung 


Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplans ist die Aufhebung des Bebauungsplans 


"Aitental IV und Änderung Aitental I-III" vom 24.07.2025 und die beabsichtigte Aufstellung 


eines neuen Bebauungsplanes „Feldbergblick“ im Blumberger Stadtteil Riedböhringen. 


Die Stadt Blumberg beabsichtigt im Stadtteil Riedböhringen mit der Aufstellung des 


Bebauungsplans „Feldbergblick“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für verschiedene 


wohnbauliche, gemischte und gewerbliche Nutzungen zu schaffen. Wie oben bereits 


beschrieben, soll die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Feldbergblick“ den aufgehobenen 


Bebauungsplan „Aitental IV und Änderung Aitental I-III“ ersetzen. 


Veröffentlicht am 17.10.2025







Im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens wurde ein schalltechnisches 


Gutachten erstellt, in dem die vorhandenen Lärmquellen der gewerblichen Nutzungen und 


schützenswerten (Wohn-)Nutzungen vollständig ermittelt worden sind. Das 


Bebauungsplankonzept wurde auf dieser Grundlage mit dem Ziel entwickelt, etwaige 


immissionsschutzrechtlichen Konflikte zu überwinden. 


Das zukünftige Wohngebiet im Westen des Geltungsbereichs soll mit Einzel- und 


Doppelhäusern sowie mit Geschosswohnungsbauten bzw. Mehrfamilienhäusern bebaut 


werden. Als Grundlage für die Bebauungsplanaufstellung dient ein städtebaulicher Entwurf. 


Das Wohngebiet soll seinen Bewohnern in einer landschaftlich ansprechenden Umgebung 


einen möglichst attraktiven Wohnraum bieten. Individuelle Baufreiheit, familiengerechte und 


ruhige Wohnlage im Grünen sowie Schaffung einer besonderen Atmosphäre stehen im 


Vordergrund der Planung. 


Das Wohngebiet grenzt östlich an ein Gewerbegebiet an. Hierbei handelt es sich um die 


rechtkräftigen Bebauungspläne „Aitental“ und „Aitental II“. Um die Verträglichkeit in 


immissionsschutzrechtlicher Hinsicht herzustellen, werden, die beiden Gewerbegebiete im 


Rahmen der Bebauungsplanaufstellung „Feldbergblick“ überplant. 


Der nördliche Bereich des ehem. Bebauungsplans „Aitental II“ (Flurstück 364) wird als 


eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Der bestehende Gebietscharakter als 


Gewerbegebiet bleibt dadurch erhalten. Es sind jedoch nur Nutzungen zulässig, die das 


Wohnen nicht wesentlich stören. Mit dieser Festsetzung kann den immissionsschutzfachlichen 


Anforderungen der angrenzenden und schützenswerten Wohnbebauung Rechnung getragen 


werden. 


Die übrigen Bereiche des Bebauungsplans „Feldbergblick“ werden als Mischgebiete 


festgesetzt und dabei verschiedenen Teilflächen zugeordnet. Dies entspricht auch der 


tatsächlichen Nutzung im Gebiet. So besteht der ehem. Bebauungsplan „Aitental“ (Teilfläche 


1) aus mehreren Wohnhäusern und einem Handwerksbetrieb (Flurstück 358).


Die Teilfläche 2 besteht aus dem südlichen und wohnbaulich genutzten Bereich des ehem. 


Bebauungsplans „Aitental II“ (Flurstücke 362, 363 und 363/1) und dem davon südlich 


gelegenen Flurstück 361. Dabei handelt es sich um einen unbeplanten Innenbereich. Das 


Areal soll im Zuge der Bebauungsplanaufstellung in den Geltungsbereich aufgenommen und 


planungsrechtlich geregelt und gesichert werden. 


Der unbeplante Außenbereich östlich der zukünftigen Ringstraße des geplanten Wohngebiets 


(Teilfläche 3), der direkt an das zukünftige eingeschränkte Gewerbegebiet angrenzt, soll 


ebenfalls als Mischgebiet ausgewiesen werden, um einen harmonischen Übergang zum 


Wohngebiet zu ermöglichen. 


Die planungsrechtlichen Festsetzungen der ehem. Bebauungspläne „Aitental“ und „Aitental II“ 


sollen in ihren Grundzügen erhalten bleiben. Geändert wird vor allem die Art der baulichen 


Nutzung von einem Gewerbegebiet in ein eingeschränktes Gewerbegebiet und in ein 


Mischgebiet. Die Örtlichen Bauvorschriften der ehem. Bebauungspläne „Aitental“ und 


„Aitental II“ werden neu aufgestellt, um den aktuellen städtebaulichen, natur- und 


klimaschutzfachlichen Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere die Dachgestaltung 


soll großzügiger geregelt werden, um den Bauherren mehr Freiheiten in der 


Gebäudegestaltung zuzusprechen. In den ehemaligen Gewerbegebieten „Aitental“ und 


„Aitental II“ sind nur Satteldächer mit beschränkten Vorgaben für Dachneigungen zulässig. 


Daher sollen, wie im Wohngebiet, alle Dachformen und Dachneigungen zwischen 0° - 38° 


ermöglicht werden. 







Die Aitrachstraße (Flurstück 342), die südlich an das zukünftige Wohngebiet angrenzt ist 


Bestandteil des Bebauungsplans „Aitental III“. Um die Erschließung in diesem Bereich zu 


optimieren, wird die Straße in den Geltungsbereich des Wohngebiets eingebunden bzw. 


überplant. Auf diese Weise kann das zukünftige Neubaugebiet bestmöglich an die bestehende 


Ortslage angeschlossen werden. 


Öffentlichkeitsbeteiligung 


Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB findet in der Zeit vom 


17. Oktober 2025 bis einschließlich 17. November 2025


durch Veröffentlichung im Internet auf der Homepage der Gemeinde unter www.stadt-


blumberg.de statt. Die Unterlagen sind dabei unter „Öffentliche Bekanntmachungen in der 


Rubrik „Rathaus & Service“ – „Ausschreibungen & Bekanntmachungen“ zu finden. Die 


vollständige Internetadresse lautet wie folgt: 


www.stadt-blumberg.de/rathaus-service/ausschreibungen-


bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen 


Zusätzlich werden die Unterlagen im Rathaus der Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 


Blumberg, während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgestellt. 


Während der oben genannten Frist können Stellungnahmen abgegeben 


werden. Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (per E-Mail an 


bauamt@stadt-blumberg.de) oder sind bei Bedarf im Rathaus der Gemeinde schriftlich 


oder mündlich zur Niederschrift vorzubringen oder per Briefpost an die oben genannte 


Adresse einzureichen. 


Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 5 BauGB die nicht 


fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 


Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 


kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 


Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 


Bestandteil der Auslegung ist der zeichnerische Teil des Flächennutzungsplans, 


der Erläuterungsbericht mit Begründung und dem Umweltbericht. 


Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und Bestandteil 


der ausgelegten Unterlagen:  - UMWELTBERICHT vom 02.10.2025 mit Informationen zu den Auswirkungen auf die


Umweltbelange Mensch (insbesondere die Auswirkungen auf seine Gesundheit und


die Wohn- und Erholungsfunktionen), Tiere und Pflanzen (insbesondere die


Auswirkungen auf deren Lebensraum), Boden (insbesondere die Auswirkungen der


Flächenversiegelung), Wasser (Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser und


die Verwendung des anfallenden Niederschlagswassers), Klima/Luft (Auswirkungen


auf die Kaltluft- und Frischluftproduktion), Landschaft und Landschaftsbild (die


Auswirkungen über die Beeinträchtigung als Folge des Vorhabens) und die


Auswirkungen auf Kultur und sonstige Sachgüter.


Wesentliche umweltrelevante Stellungnahmen liegen noch keine vor. 


Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 


2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 


Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-


Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 


Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 


machen können. 







Es wird darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 


Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e der 


Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG BW) 


erfolgt. 


Blumberg, 10. Oktober 2025 


gez. Markus Keller 


Bürgermeister 
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